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Präambel  

Professorinnen und Professoren der Justus-Liebig-Universität Gießen, die auf der Grundlage des § 64 HHG beru-
fen wurden und eine Professur mit Entwicklungszusage oder eine Qualifika�onsprofessur mit Entwicklungszusage 
innehaben (sog. Tenure-Track-Professuren), werden während der Bewährungsphase in einem Beamtenverhältnis 
auf Zeit von einer insgesamt höchstens sechsjährigen Dauer oder in einem entsprechend befristeten Arbeitsver-
hältnis beschä�igt.  

Die Bewährung in Forschung und Lehre (inklusive der Bereiche Nachwuchsförderung, weiteres akademisches En-
gagement und persönliche Kompetenzentwicklung) wird für eine Tenure-Track-Kandida�n bzw. einen Tenure-
Track-Kandidaten auf der Grundlage dieser Satzung mit Hilfe eines Evalua�onsverfahrens unter Beteiligung exter-
ner Wissenscha�lerinnen und Wissenscha�ler festgestellt.   

Bei Feststellung der Bewährung nach posi�ver Endevalua�on wird das Beamtenverhältnis auf Zeit in ein Beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit umgewandelt, soweit die beamtenrechtlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. 
Entsprechendes gilt für die Umwandlung eines befristeten Arbeitsverhältnisses in ein unbefristetes. Zudem kann 
die Übertragung einer Professur einer höheren Besoldungsgruppe erfolgen, sofern dies in der Ausschreibung vor-
gesehen war.  

Zwischenevaluation  

§ 1 Berufungszielvereinbarung  
Als Beurteilungsmaßstab zur Überprüfung des Bewährungsfortschrits gelten die für die Zwischenevalua�on in 
der individuellen Berufungszielvereinbarung zwischen der Tenure-Track-Kandida�n bzw. dem Tenure-Track-Kan-
didaten und dem Präsidium (unter Einbeziehung des jeweiligen Dekanats) festgelegten Ziele in den Bereichen 
Forschung, Lehre, Nachwuchsförderung, weiteres akademisches Engagement und persönliche Kompetenzent-
wicklung.  

§ 2 Überprüfung des Bewährungsfortschritts  
Nach einem zweieinhalbjährigen Dienst der Tenure-Track-Kandida�n bzw. des Tenure-Track-Kandidaten an der 
Justus-Liebig-Universität Gießen leitet das Präsidium eine Zwischenevalua�on ein, um den Fortschrit der Zieler-
reichung auf der Grundlage der individuellen Berufungszielvereinbarung zu überprüfen. Die Eröffnung des Ver-
fahrens verschiebt sich in den Fällen des § 18 Absatz 3 um den entsprechenden Zeitraum.  
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§ 3 Selbstbericht  
(1) Das Präsidium fordert die Tenure-Track-Kandida�n bzw. den Tenure-Track-Kandidaten im Rahmen der Einlei-
tung der Zwischenevalua�on zur Abgabe eines jeweiligen Selbstberichts innerhalb einer Frist von vier Wochen 
auf.   

(2) Der Selbstbericht besteht aus folgenden Unterlagen:  

– Lebenslauf 

– Berufungszielvereinbarung mit dem Präsidium  

– Bericht und Unterlagen zum Aufgabenbereich Forschung im Berichtszeitraum  

(Darstellung der bisherigen Forschungsak�vitäten gemessen an der Berufungszielvereinbarung)  

• Publika�onsliste  

• Dritmitelprojekte und Höhe der jeweiligen Dritmiteleinwerbung (Eigenanteil, mit 
Angaben zum Titel des Projekts, Aktenzeichen oder Bewilligungsnummer, Förderer (keine uni-
versitätsinternen Anschub- und Projek�inanzierungen))  

• Darstellung von Beteiligungen an strategischen Schwerpunktbildungen, Verbundpro-
jekten, Forschungskoopera�onen, wissenscha�lichen Zentren etc. auf regionaler, na�onaler 
und interna�onaler Ebene  

• Darstellung der Vortragstä�gkeit auf na�onalen und interna�onalen Veranstaltungen  

– Bericht und Unterlagen zum Aufgabenbereich Lehre im Berichtszeitraum  

(Darstellung der bisherigen Lehrleistungen gemessen an der Berufungszielvereinbarung)  

• Übersicht über durchgeführte Lehrveranstaltungen  

• Darstellung von Lehrinhalten, Lehrformen, Didak�k und Methodik  

• Ergebnisse von mindestens drei Lehrveranstaltungsevalua�onen unterschiedlicher 
Lehrveranstaltungstypen im Rahmen von MoGLi („Modulares Gießener verhaltensbasiertes 
Lehrveranstaltungsrückmeldungsinstrument“)  

• Übersicht über abgenommene Prüfungen und betreute Abschlussarbeiten  

– Bericht und Unterlagen zum Aufgabenbereich Nachwuchsförderung im Berichtszeitraum  

(Darstellung der bisherigen Betreuungsleistung gemessen an der Berufungszielvereinbarung)  

• Übersicht über betreute Promo�onen und Habilita�onen  

• Darstellung von Mentorentä�gkeiten  

• Darstellung von Ak�vitäten im Bereich der Graduiertenzentren  

– Bericht und Unterlagen zum möglichen weiteren akademischen Engagement im Berichtszeitraum (Dar-

stellung von bisherigen Ak�vitäten gemessen an der Berufungszielvereinbarung)  

• Darstellung von Ak�vitäten im Bereich der Interna�onalisierung  

• Darstellung von Ak�vitäten im Bereich Gleichstellung/Frauenförderung  

• Darstellung von Ak�vitäten zum Wissens- und Technologietransfer  

• Darstellung von Tä�gkeiten in akademischer Selbstverwaltung und universitärer Gre-
mienarbeit  

• Ggf. Darstellung von Mitgliedscha�en in externen wissenscha�lichen Einrichtungen  

• Ggf. Auflistung von Auszeichnungen und Preisen  
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– Bericht und Unterlagen zur persönlichen Weiterbildung/Kompetenzentwicklung im Berichtszeitraum  

(Darstellung von bisherigen Ak�vitäten gemessen an der Berufungszielvereinbarung)  

• Darstellung von Ak�vitäten zur fachlichen Weiterbildung, zum Ausbau der Führungs-
kompetenz, der hochschuldidak�schen Kompetenzen etc.  

• Weiterbildungszer�fikate, Nachweise über die Teilnahme an Mentoring-, Coaching- o-
der Supervisionsangeboten etc.  

§ 4 Stellungnahme des Dekanats  
Das Dekanat fasst nach Aufforderung des Präsidiums auf der Grundlage der Berufungszielvereinbarung und des  
Selbstberichts eine Stellungnahme zum Bewährungsfortschrit der Tenure-Track-Kandida�n bzw. des Tenure-
Track-Kandidaten aus Sicht des Dekanats ab.   

§ 5 Evaluationskommission  
(1) Im Interesse der Sicherung universitätsübergreifender Qualitätsstandards für Evalua�onsverfahren von Pro-
fessuren setzt das Präsidium eine Evalua�onskommission ein, deren Mitglieder für die Dauer von acht Jahren 
bes�mmt werden. Kommissionsmitglieder müssen frei von persönlichen Bindungen zu den Tenure-Track-Kandi-
da�nnen bzw. Tenure-Track-Kandidaten auf Grundlage der Richtlinien der Justus-Liebig-Universität Gießen zum 
Umgang mit der Besorgnis der Befangenheit sein. Sofern bezüglich eines Kommissionsmitgliedes die Besorgnis 
der Befangenheit besteht, wird für das jeweilige Verfahren zur Bewährungsüberprüfung vom Präsidium eine Stell-
vertreterin bzw. ein Stellvertreter benannt. Bei vorzei�gem Ausscheiden eines Mitglieds wird vom Präsidium für 
die verbliebene Dauer ein Mitglied nachbenannt. Bei längeren Abwesenheitszeiten eines Mitglieds kann eine 
Stellvertreterin bzw. ein Stellvertreter vom Präsidium benannt werden. 

(2) Der Kommission gehören fünf Mitglieder der Professorengruppe an. In den Fällen des § 18 Absatz 3 nimmt die 
zentrale Frauen- und Gleichstellungsbeau�ragte als beratendes Mitglied teil.  

(3) Der Kommission sollen mindestens zwei Frauen angehören.   

(4) Das Präsidium kann für einzelne Evalua�onsverfahren zusätzlich zwei fachnahe externe Wissenscha�lerinnen 
oder Wissenscha�ler als Kommissionsmitglieder einsetzen.  

(5) Das Präsidium kann auch Professorinnen und Professoren mit deren Zus�mmung als Mitglieder der Evalua�-
onskommission einsetzen, die sich bereits im Ruhestand befinden.  

(6) Das Präsidium bes�mmt für das jeweilige Evalua�onsverfahren ein s�mmberech�gtes Mitglied zur bzw. zum 
Vorsitzenden.  

(7) Ein Mitglied des Präsidiums oder eine von ihm beau�ragte Person kann an den Sitzungen der Evalua�onskom-
mission als beratendes Mitglied teilnehmen.  

(8) Bei der erstmaligen Einrichtung der Evalua�onskommission werden die Mitglieder für eine gestaffelte Dauer 
bestellt (das erste Mitglied für vier Jahre, das zweite Mitglied für fünf Jahre, das drite Mitglied für sechs Jahre, 
das vierte Mitglied für sieben Jahre und das fün�e Mitglied für acht Jahre).  

§ 6 Externe Fachgutachten  
(1) Zur Beurteilung des Selbstberichts der Tenure-Track-Kandida�n bzw. des Tenure-Track-Kandidaten sind durch 
die Evalua�onskommission mindestens zwei schri�liche Fachgutachten interna�onal ausgewiesener Wissen-
scha�lerinnen oder Wissenscha�ler einzuholen. Wenn es vom fachlichen Profil der Tenure-Track-Professur her 
geboten erscheint, sind ausländische Gutachterinnen und Gutachter zu beteiligen.  
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(2) Gutachterinnen bzw. Gutachter müssen frei von persönlichen Bindungen zu den Tenure-Track-Kandida�nnen 
bzw. Tenure-Track-Kandidaten auf Grundlage der Richtlinien der Justus-Liebig-Universität Gießen zum Umgang 
mit der Besorgnis der Befangenheit sein. Den externen Fachgutachten soll eine zentrale Rolle bei der Einschät-
zung der Bewährung zukommen. Die Gutachterinnen und Gutachter erhalten als Basis ihrer Begutachtung diese 
Satzung sowie den Selbstbericht inklusive der in § 3 Absatz 2 genannten Unterlagen.  

(3) Sofern zwei fachnahe externe Wissenscha�lerinnen oder Wissenscha�ler als Kommissionsmitglieder gem. § 
5 Absatz 4 eingesetzt und die Voraussetzungen aus § 6 Absatz 1 erfüllt werden, können diese auch die schri�li-
chen Fachgutachten erstellen. Die Entscheidung hierüber tri� das Präsidium.  

§ 7 Gespräch mit der Evaluationskommission  
Die Evalua�onskommission kann die Tenure-Track-Kandida�n bzw. den Tenure-Track-Kandidaten zu einem Ge-
spräch einladen, in dessen Rahmen Fragen zum Selbstbericht erörtert werden können. Ein Gespräch mit der Eva-
lua�onskommission kann auch auf Wunsch der Tenure-Track-Kandida�n bzw. des Tenure-Track-Kandidaten erfol-
gen.  

§ 8 Stellungnahme der Evaluationskommission zum Bewährungsfortschritt  
(1) Auf Basis des Selbstberichts inklusive der in § 3 Absatz 2 genannten Unterlagen, der Stellungnahme des Deka-
nats, der externen Fachgutachten sowie des ggf. nach § 7 geführten Gesprächs mit der Tenure-Track-Kandida�n 
bzw. dem Tenure-Track-Kandidaten erstellt die Evalua�onskommission eine Stellungnahme zum Bewährungsfort-
schrit der Tenure-Track-Kandida�n bzw. des Tenure-Track-Kandidaten für das Präsidium.  

(2) Im Falle einer nega�ven Zwischenevalua�on gibt die Kommission zugleich Maßnahmenempfehlungen für die 
zweite Bewährungsphase ab.   

(3) Die zentrale Frauen- und Gleichstellungsbeau�ragte sowie – auf Wunsch der Tenure-Track-Kandida�n bzw. des 
Tenure-Track-Kandidaten – die bzw. der Schwerbehindertenbeau�ragte werden über die beabsich�gte Stellung-
nahme und Maßnahmenempfehlung informiert und können hierzu innerhalb von zwei Wochen gegenüber der 
Evalua�onskommission schri�lich Stellung nehmen. 

§ 9 Feststellung des Bewährungsfortschritts durch das Präsidium  
Das Präsidium teilt der Tenure-Track-Kandida�n bzw. dem Tenure-Track-Kandidaten das Ergebnis der Zwischene-
valua�on mit und führt im Falle einer nega�ven Zwischenevalua�on ein gemeinsames Gespräch mit der Tenure-
Track-Kandida�n bzw. dem Tenure-Track-Kandidaten sowie der Dekanin bzw. dem Dekan über zu ergreifende 
Maßnahmen für die zweite Bewährungsphase. Ein gemeinsames Gespräch findet auch bei posi�ver Zwischene-
valua�on stat, sofern die Tenure-Track-Kandida�n bzw. der Tenure-Track-Kandidat dies wünscht.  

Endevaluation  

§ 10 Berufungszielvereinbarung  
Als Beurteilungsgrundlage zur Bewährungsfeststellung gelten die für die Endevalua�on in der individuellen Beru-
fungszielvereinbarung zwischen der Tenure-Track-Kandida�n bzw. dem Tenure-Track-Kandidaten und dem Präsi-
dium (unter Einbeziehung des jeweiligen Dekanats) festgelegten Ziele in den Bereichen Forschung, Lehre, Nach-
wuchsförderung, weiteres akademisches Engagement und persönliche Kompetenzentwicklung.  

§ 11 Überprüfung der Bewährung  
Die Einleitung des Verfahrens zur Feststellung der Bewährung mit Hilfe einer Endevalua�on erfolgt ein Jahr vor 
Ablauf des Beamtenverhältnisses auf Zeit bzw. des befristeten Arbeitsverhältnisses.  
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§ 12 Selbstbericht  
Das Präsidium fordert die Tenure-Track-Kandida�n bzw. den Tenure-Track-Kandidaten im Rahmen der Einleitung 
der Endevalua�on zur Abgabe eines jeweiligen Selbstberichts innerhalb einer Frist von vier Wochen auf. Die für 
den Selbstbericht einzureichenden Unterlagen richten sich nach § 3 Absatz 2.  

§ 13 Stellungnahme des Dekanats  
Das Dekanat fasst nach Aufforderung des Präsidiums auf der Grundlage der Berufungszielvereinbarung und des 
Selbstberichts eine Stellungnahme zur Frage der Bewährung der Tenure-Track-Kandida�n bzw. des Tenure-Track-
Kandidaten aus Sicht des Dekanats ab.   

§ 14 Externe Fachgutachten  
(1) Zur Beurteilung des Selbstberichts der Tenure-Track-Kandida�n bzw. des Tenure-Track-Kandidaten sind durch 
die nach § 5 gebildete Evalua�onskommission mindestens zwei schri�liche Fachgutachten interna�onal ausge-
wiesener Wissenscha�lerinnen oder Wissenscha�ler einzuholen. Wenn es vom fachlichen Profil der Tenure-
Track-Professur her geboten erscheint, sind ausländische Gutachterinnen und Gutachter zu beteiligen.  

(2) Gutachterinnen bzw. Gutachter müssen frei von persönlichen Bindungen zu den Tenure-Track-Kandida�nnen 
bzw. Tenure-Track-Kandidaten auf Grundlage der Richtlinien der Justus-Liebig-Universität Gießen zum Umgang 
mit der Besorgnis der Befangenheit sein. Den externen Fachgutachten soll eine zentrale Rolle bei der Einschät-
zung der Bewährung zukommen. Die Gutachterinnen und Gutachter erhalten als Basis ihrer Begutachtung diese 
Satzung sowie den Selbstbericht.  

(3) Sofern zwei fachnahe externe Wissenscha�lerinnen oder Wissenscha�ler als Kommissionsmitglieder gem. § 5 
Absatz 4 eingesetzt und die Voraussetzungen aus § 14 Absatz 1 erfüllt werden, können diese auch die schri�lichen 
Fachgutachten erstellen. Die Entscheidung hierüber tri� das Präsidium.  

§ 15 Gespräch mit der Evaluationskommission  
Die nach § 5 gebildete Evalua�onskommission kann die Tenure-Track-Kandida�n bzw. den Tenure-Track-Kandida-
ten zu einem Gespräch einladen, in dessen Rahmen Fragen zum Selbstbericht erörtert werden können. Ein Ge-
spräch mit der Evalua�onskommission kann auch auf Wunsch der Tenure-Track-Kandida�n bzw. des Tenure-Track-
Kandidaten erfolgen.  

§ 16 Empfehlung der Evaluationskommission zur Bewährungsfeststellung  
(1) Auf Basis des Ergebnisses der Zwischenevalua�on, des Selbstberichts inklusive der in § 3 Absatz 2 genannten 
Unterlagen, der Stellungnahme des Dekanats, der externen Fachgutachten sowie des ggf. nach § 15 geführten 
Gesprächs mit der Tenure-Track-Kandida�n bzw. dem Tenure-Track-Kandidaten erstellt die Evalua�onskommis-
sion für das Präsidium eine Empfehlung zur Bewährungsfeststellung.  

(2) Die zentrale Frauen- und Gleichstellungsbeau�ragte sowie ggf. die bzw. der Schwerbehindertenbeau�ragte 
werden über die beabsich�gte Empfehlung informiert und können hierzu innerhalb von zwei Wochen gegenüber 
der Evalua�onskommission schri�lich Stellung nehmen.  

§ 17 Feststellung der Bewährung durch das Präsidium  
(1) Die abschließende Feststellung der Bewährung der Tenure-Track-Kandida�n bzw. des Tenure-Track-Kandidaten 
nach durchgeführter Endevalua�on erfolgt auf der Grundlage aller Verfahrensunterlagen durch das Präsidium. Es 
teilt der Tenure-Track-Kandida�n bzw. dem Tenure-Track-Kandidaten die Entscheidung nebst Begründung mit.  

(2) Nach posi�ver Bewährungsfeststellung wird mit Ablauf der bestehenden Befristung das jeweilige Beschä�i-
gungsverhältnis der Professorin bzw. des Professors mit ihrer bzw. seiner Zus�mmung en�ristet und ihr bzw. ihm 
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eine gleich- oder höherwer�ge Professur unbefristet übertragen, soweit bei einer Beschä�igung im Beamtenver-
hältnis die beamtenrechtlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen.  

(3) Konnte im Rahmen der Endevalua�on gem. §§ 10 ff die erforderliche Bewährung in Forschung und Lehre 
(inklusive der Bereiche Nachwuchsförderung, weiteres akademisches Engagement und persönliche Kompetenz-
entwicklung) nicht festgestellt werden, kann das Beamtenverhältnis auf Zeit oder das befristete Arbeitsverhältnis 
gem. § 64 Absatz 4 Satz 6 HHG auf Antrag der Tenure-Track-Kandida�n bzw. des Tenure-Track-Kandidaten um bis 
zu ein Jahr verlängert werden.   

§ 18 Besondere Bestimmungen  
(1) Von einem Evalua�onsverfahren kann das Präsidium gem. § 64 Absatz 2 Satz 2 HHG im begründeten Einzelfall 
absehen, wenn eine andere Hochschule einen Ruf erteilt hat. In diesem Fall würdigt das Dekanat nach Aufforde-
rung des Präsidiums die bisher erbrachten Leistungen der Tenure-Track-Kandida�n bzw. des Tenure-Track-Kandi-
daten. 

(2) Die Dauer der Bewährungsphase, die Überprüfung des Bewährungsfortschrits sowie das Verfahren zur Be-
währungsfeststellung kann bei Vorliegen herausragender wissenscha�licher Leistungen im begründeten Einzelfall 
durch das Präsidium verkürzt werden.  

(3) Bei Geburt eines Kindes, der Annahme eines Kindes oder der Aufnahme in den Haushalt mit dem Ziel der 
Annahme als Kind während der Bewährungsphase kann, im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten, eine Verlän-
gerung der Dauer des Beschä�igungsverhältnisses um ein Jahr pro Kind, höchstens jedoch um insgesamt zwei 
Jahre, auf Antrag bewilligt werden.  

§ 19 Inkrafttreten 
Diese Satzung trit am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Miteilungen der Justus-Liebig-Universität Gießen 
in Kra�.  

Gießen, den 31.03.2020 
gez. 
Prof. Dr. Joybrato Mukherjee  
Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen 
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